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Art der baulichen Nutzung

LEGENDE

Geschoßflächenzahl- Höchstmaß

Höhe baulicher Anlagen

Bauweise, abweichend

1:1.000

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

Baugrenze

BAUGRENZEN UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)VERKEHRSFLÄCHE

öffentliche Straßenverkehrsfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

VERFAHRENSVERMERKE

Bebauungsplan
"Lerchenweg"

Ortsgemeinde Jünkerath

02.05.2023

FLÄCHE FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

öffentliche Grünfläche - Zweckbestimmung Gebietsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Vermaßung

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

ÜBERSICHTSKARTE

Bezeichnung der Gliederung des Allegemeinen Wohngebiets

II

WA

a

siehe 

0,4 0,8

WA

WA

                höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse
nur Einzel- und Doppelhäuser

- überbaubare Grundstücksfläche

- nicht überbaubare Grundstücksfläche

RECHTSGRUNDLAGEN                    

Abstimmung

Parkplatz

18.0

DATENGRUNDLAGE
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15.01.2012)

VORABZUG

WA1

höchstzulässige Zahl der Wohnungen
je Wohngebäude
E = 3    D = 2/ Hälfte

Textfestsetzungen

E = 3  D = 2AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 

Der Gemeinderat hat am ……….  die 
Aufstellung des Bebauungsplans gemäß § 2 (1) 
BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist am ……….. 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Jünkerath, den   
 
 
 
 
 
 
(Norbert Bischof, Ortsbürgermeister) 
 
 

Der Gemeinderat hat am ………… den 
Bebauungsplan gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen. 
 
Jünkerath, den   
 
 
 
 
 
 
 
 
(Norbert Bischof, Ortsbürgermeister) 
 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN 
UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE  
 

AUSFERTIGUNG 
 
 

 
Der Bebauungsplan einschließlich der 
Textfestsetzungen hat mit  der Begründung 
gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit vom    …….. 
bis ………. zu jedermanns Einsicht  öffentlich 
ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
………..   mit dem 
Hinweis  öffentlich bekanntgemacht, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom …….. zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. 
 
Jünkerath, den  
 
 
 
 
 
(Norbert Bischof, Ortsbürgermeister) 
 
 

 
Die Übereinstimmung der textlichen und 
zeichnerischen Inhalte des Bebauungsplans mit 
dem Willen d e s  Gemeinderates sowie die 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 
werden bekundet.  
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 
Er tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Jünkerath, den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Norbert Bischof, Ortsbürgermeister) 
 
 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
SOWIE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

Der Bebauungsplan einschließlich der 
Textfestsetzungen hat mit  der Begründung 
gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 
………. bis ………. zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
……….. mit dem 
Hinweis  öffentlich bekanntgemacht, dass 
Anregungen wäh- 
rend der Auslegungsfrist vorgebracht werden 
können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom ……….. zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Jünkerath, den  
 
 
 
 
 
(Norbert Bischof, Ortsbürgermeister) 
 

Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplans 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und 
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am ……….  tritt der 
Bebauungs-plan in Kraft. 
 
Jünkerath, den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (Norbert Bischof, Ortsbürgermeister) 
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